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Einleitung 

Als der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht am 22. Februar 1977 die 
Kabinettsentscheidung vom gleichen Tag verkündete und Gorleben als „vorläufigen 
Standort für eine mögliche Anlage zur Entsorgung der bundesdeutschen Kernkraftwer-
ke" benannte1, geschah das für die Öffentlichkeit überraschend. Seitdem wurde viel 
über die Motive und den Ablauf der Standortauswahl spekuliert; charakteristisch ist die 
Bezeichnung des Auswahlprozesses als „ungelöstes Rätsel".2 

Dieses Rätsel konnte schon bisher zum größten Teil gelöst werden.3 Dennoch war eine 
detaillierte Darstellung des niedersächsischen Entscheidungsprozesses aus zeithistori-
scher Forschungsperspektive bisher Stückwerk, da - aus grundsätzlichen Erwägungen 
heraus - die zentralen Akten der Niedersächsischen Landesregierung verschlossen 
blieben, welche den Standortauswahlprozess betreffen.4 

Zwar konnte bereits beispielsweise der fDis Ende der 1990er Jahre weitgehend un-
bekannte niedersächsische Auswahlprozess in die Diskussion eingebracht werden5; 
eine detaillierte Darstellung der Vorgehensweise und eine kritische Bewertung war auf 
der schmalen Quellengrundlage jedoch nur eingeschränkt möglich.6 

s Diese Situation hat ,sich dadurch geändert, dass sowohl die einschlägigen Akten zu-
gänglich gemacht als auch in den beteiligten Ressorts und im Landesamt für Bergbau 
und Energie (LBEG) nach Unterlagen recherchiert wurde, die für den Auswahlprozess 
relevant sind.7 Auf dieser Basis kann über den bisherigen Forschungstand zur Auswahl 
eines Standortes für ein Entsorgungszentrum hinaus gegangen werden. Zentrale Fra-

1 Auszug aus der Niederschrift der 44. Sitzung des Niedersächsischen Landesministeriums am 22.2.77, in: 
Stk H 6 4112 2, pag. 27. 

2 Vgl. Lilo Wollny, Es wir wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, 20 Jahre Lügen, Tricks und Größen-
wahn, Der Atommüllskandal von Gorleben, Hitzacker 1998, S. 15. 

3 Vgl. Anselm Tiggemann, Die „Achillesferse" der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland: Zur 
Kernenergiekontroverse und Geschichte der nuklearen Entsorgung von den Anfängen bis Gorleben 
1955 bis 1985 (zugleich Univ.-Diss. Dortmund 2003), Lauf an d. Pegnitz 2004, S. 377422, 590-596, 
778-781, (im folgenden Tiggemann 2004a), aus der Sicht des Bundes: Detlev Möller, Endlagerung ra-
dioaktiver Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland, Administrativ-politische Entscheidungsprozesse 
zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit, zwischen nationaler und internationaler Lösung, (zugleich 
Diss, Hamburg, Univ. der Bundeswehr 2007), Frankfurt am Main 2009, S. 293-312. 

4 Abgesehen davon das der Teil der Akten, der in den Besitz des Landesarchivs übergegangen ist, den 
Sperrfristen des Niedersächsischen Archivgesetzes unterlag, war der Standortauswahlprozess im MW 
am 6.12.1976 nachträglich mit dem Geheimhaltungsgrad VS-NfD klassifiziert worden. Vgl. Ref.23, 
Vermerk vom 6.12.76, i.V. Dr. Röhler, in: Staatsarchiv, Nds. 500 Acc. 2002/138 Nr. 1, pag 137. 

5 Zum Auswahlprozess der IMAK unter Leitung von Klaus Stuhr neben Tiggemann, (2004a), S. 389-394, 
Anselm Tiggemann, Die Standortauswahl von Gorleben zwischen Sachrationalität, Landes- und Bun-
despolitik, in: NMU (Hrsg.), Endlagerung radioaktiver Abfälle in Deutschland, Gesamtstaatliche Ver-
antwortung für die Zukunft, (Graue Reihe), Hannover 2004, S. 77-82 (Tiggemann 2004b) S. 79-81, An-
selm Tiggemann, Der Weg nach Gorleben, in: Peter Hocke/Armin Grunwald (Hrsg.), Wohin mit dem 
radioaktiven Abfall, Perspektiven für eine sozialwissenschaftliche Endlagerforschung, Berlin 2006, S. 
85-103 (Tiggemann 2006) S. 94-97, 100 und Joachim Bluth/Hartmut Schütte, Die Auswahl des Stand-
ortes Gorleben. Ein Beitrag aus der Sicht des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klima-
schutz und Umwelt, Hannover 2008. 

6 Vgl. Tiggemann (2004a), S. 37 mit Anm. 81 und S. 382 mit Anm. 22. 
7 Vgl. Liste der Akten zum Werkvertrag Dr. Tiggemann 41 - 40326/04/12.1. 



gestellungen sind der zeitliche Ablauf und die Motive der Standortvorauswahl im be-
sonderen Hinblick auf Gorleben. 

Der Bearbeitungszeitraum beginnt im Januar 1976, als die Standortauswahl für das 
Entsorgungszentrum am Standort Börger, Salzstock Wahn öffentlich bekannt wird. Er 
endet mit der Standortentscheidung des niedersächsischen Landeskabinetts am 22. 
Februar 1977. In diesem Zeitraum ging es um ein „Nukleares Entsorgungszentrum" 
(NEZ), das alle Anlagen der „Nuklearen Entsorgung" an einem Standort zusammen-
fassen sollte. Die durch die Energiewirtschaft zu verwirklichenden oberirdischen Anla-
gen, insbesondere die geplante größte industrielle Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) 
der Welt nehmen in der Diskussion einen breiten Raum ein. Die endlagerspezifischen 
Aspekte des Konzeptes und ihre Rolle im Entscheidungsprozess können nicht hiervon 
losgelöst betrachtet werden. Ihre Rolle im Entscheidungsprozess der Jahre 1976 und 
1977 ist der zentrale Untersuchungsgegenstand dieser Expertise. Beispielsweise ist 
der Stellenwert der Geologie zu betrachten und der Frage nach zu gehen, welche Mo-
tive zu welchem Zeitpunkt eine Rolle für cjie Benennung des Standortes Gorleben ge-
spielt haben. Dabei sind viele Einzelfragen zu berücksichtigen, wie etwa wann und 
durch wen der Salzstock Gorleben, der bei den ersten Untersuchungen nicht berück-
sichtigt worden war, in den Auswahlprozess eingeführt wurde. Auch die Rolle der in-
terministeriellen Arbeitsgruppe, ihre Vorgehensweise, ihre Zwischenergebnisse und die 
Umsetzung ihrer Ergebnisse wird zu klären sein. Leistete die IMAK Grundlagenarbeit, 
auf der Gorleben ausgewählt werden konnte8 oder war sie ein „später Ausschuss", der 
nur noch die bereits getroffene Festlegung auf Gorleben bestätigen sollte?9 

Der Standortauswahlprozess lässt sich in einzelne Phasen gliedern: Er beginnt mit 
den Standortarbeiten der Kernbrennstoffwiederaufarbeitungsgesellschaft (KEWA), die 
sich bis 1972 zurück verfolgen lassen (Kap. I). Proteste und Bedenken gegen die 
Standorte führten dazu, dass die Landesregierung die Bohrarbeiten stoppen ließ und 
sich die Standortentscheidung verzögerte (Kap. II), so dass die Bundesregierung der 
Niedersächsischen Landesregierung ins Gewissen redete (Kap. III). Ministerpräsident 
Albrecht erklärte sich zu einer Standortentscheidung bereit. Die Landesregierung ließ 
neben den bisher in der Diskussion befindlichen Standorten (Wahn, Lichtenhorst und 
Lutterloh) Gorleben sowie weitere Alternativen durch die Interministerielle Arbeitsgrup-
pe (IMAK) prüfen (Kap. IV), bevor sie ihre Standortentscheidung (Kap. V) fällte. 

8 So das Urteil von Tiggemann (2004a). 
9 So Gerd Lüttig im Zeitzeugengespräch am 7.7.1999. 



i. Die Standortsuche der Kernbrennstoffwiederaufarbeitungs-
geseilsefiaft (KEWA) 

1. Eine industriel le Wiederaufarbeitungsanlage mit Endlagerpotential 
Die Vorauswahl von Gorleben als Standort für ein Nukleares Entsorgungszentrum 
(NEZ) lässt sich bis auf die Überlegungen der Kernbrennstoffwiederaufarbeitungsge-
sellschaft (KEWA) für einen Standort einer großen Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) 
im industriellen Maßstab10 zurückführen. Der Vorstand der Hoechst AG hatte 1969 für 
geschätzte 300 Mio. DM den Bau einer industriellen WAA mit 800 bis 900 Tonnen Ka-
pazität pro Jahr beschlossen, wie es das 3. Atomprogramm der Bundesregierung vor-
sah. Ein Bericht der FORATOM verdeutlichte jedoch, dass eine Größenordnung von 
1.500 Tonnen wirtschaftlicher erschien. Außerdem sollte der europäische Markt an 
Wiederaufarbeitungsdienstleistungen zwischen Großbritannien, Frankreich und 
Deutschland aufgeteilt werden. Für die hierfür vorgesehene Firma, die als „marketing 
pool" fungieren sollte, gründeten Hoechst, Bayer, Gelsenberg und Nukem die KEWA. 
Geschäftsführer wurde u.a. Adalbert Schljtt, der Abteilungsleiter der Kerntechnik der 
Hoechst AG.11 Die Planungen für die industrielle WAA gingen auf die KEWA über. In 
einem Gespräch, das Schlitt im Mai 1972 zu einem geeigneten Standort mit Vertretern 
der Bundesanstalt für Bodenforschung12, Gerd lüttig, Helmut Venzlaff und Fritz Preul, 
führte, wurde die Idee eines WAA-Standortes mit Endlagerungspotential thematisiert. 
Bei dem in der Bundesrepublik favorisierten Salzkonzept bedeutete das, „dass mög-
lichst unterhalb der Anlage oder in ihrer unmittelbaren Nähe ausreichend mächtige 
Salzstöcke aus reinem Salzgestein vorhanden sind".13 Dabei war zunächst an die An-
lage von Kavernen oder ein Kavernenfeld gedacht, in das flüssige Abfälle (schwachra-
dioaktive SAW und mittelradioaktive MAW Abfälle) aus der Wiederaufarbeitung direkt 
an Ort und Stelle eingeleitet werden sollten14 und nicht an ein konventionelles Berg-
werk. 

10 Seit 1971 war die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) in Betrieb. Die in Nachbarschaft zum 
Kernforschungszentrum gelegene Anlage war eine Versuchsanlage, die einen Durchsatz von max. 40 
Tonnen bestrahlter Brennelemente hatte, vgl. Wolfgang Issel, Die Wiederaufarbeitung von bestrahlten 
Kernbrennstoffen in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt am Main 2003 (zugleich Univ-Diss. 
Karlsruhe 2002), S. 141-183. 

11 Vgl. Tiggemann (2004a), S. 265 ff. 
12 Die Korrespondenz wurde zwischen BfB (Vizepräsident Lüttig) und KEWA (Geschäftsführer Schlitt) ge-

führt, wobei auch die Abt V des NLfB und Hofrichter involviert waren. Ab 3.8.1972 ging auf Verfügung 
von Lüttig die Federführung von Prof. Putzer auf „Hofrichter beim NLfB" über, vgl. Lüttig an Abt H/BfB 
vom 2.8.1972, in: LBEG 5305. 

13 Schlitt an BfB vom 29.6.1972, in: LBEG 5305. Handschriftliche Randbemerkung: „Soll es überhaupt au-
ßerhalb der Asse derartige Ablagerungen geben?" Kürzel unleserlich. 

14 Auf den Umstand, dass an Kavernen und nicht ein Bergwerk gedacht war, weist auch Möller, S. 172 f., 
hin. Im Entsorgungskonzept der Bundesregierung waren Kavernen für schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle und ein Bergwerk für hochradioaktive Abfälle vorgesehen. Ende Oktober 1976 wurde im BMFT 
ein Konzeptwechsel entschieden. Von nun an wurde ein Bergwerk für alle Abfallarten propagiert. Vgl. 
Kap. Drei Bundesminister in Hannover: Das Gespräch am 11.11.76-Vorbereitung. 



2. Das integrierte Entsorgungskonzept der Bundesregierung 
Die Überlegung der KEWA, die mit der Verbindung von Wiederaufarbeitung und End-
lagerung an einem Standort einen Gedanken aufgriff, der bereits seit Anfang der 
1960er Jahre diskutiert worden war15, sollte das zentrale Element des integrierten Ent-
sorgungskonzepts der sozial-liberalen Bundesregierung werden. Damit ging es bei der 
großen Wiederaufarbeitungsanlage nicht nur um die Realisierung einer wichtigen In-
dustrieanlage, sondern vielmehr um das Schlüsselprojekt für die Zukunft der Kern-
energie in der Bundesrepublik. Hintergrund waren die energiepolitischen Überlegungen 
der Bundesregierung. Seit Beginn der Ölkrise im Oktober 1973 hatte die Frage der ge-
sicherten Energieversorgung Priorität. Dementsprechend wurde die Bedeutung der 
Kernenergie noch höher. Im 4. Atomprogramm war vorgesehen, dass 1990 mehr als 
50% des erwarteten Strombedarfs aus Kernenergie gedeckt werden sollte. Im Ener-
gieprogramm der Bundesregierung vom Herbst 1973 waren für 1985 40.000 MW an 
Kernkraftwerksleistung hierfür vorgesehen. Dieser Wert wurde in der ersten Fort-
schreibung des Programms im Herbst 197|4 auf 45.000 (erforderlich) bis 50.000 MW 
(wünschenswert) gesteigert.16 

Vor diesem Hintergrund gewann das sog. back-end des nuclear fuel cycles (Brenn-
stoffkreislauf) an Bedeutung. Im Hinblick auf den Erfolg der Kernenergie sah BMFT-
Unterabteilungsleiter Schmidt-Küster ein lückenloses Funktionieren des Gesamtsys-
tems als Voraussetzung an. Er stellte auf der Reaktortagung im April 1974 das integ-
rierte Entsorgungskonzept der Fachöffentlichkeit vor.17 Hinsichtlich der WAA erwähnte 
er die „erhebliche Mühe", die man haben werde, um rechtzeitig zu „unverzichtbaren 
Aufarbeitungskapazitäten" zu kommen. Im Bereich der Endiagerung liege man „noch 
einmal einen deutlichen Schritt" zurück. Vor diesem Hintergrund skizzierte er das Kon-
zept, das zuvor mit dem BMI abgestimmt war und folgende maßgebliche Grundsätze 
hatte: 
„1. Wiederaufarbeitung, Spaltstoffrezyklierung, Abfallbehandlung und Abfallagerung 
stellen ein integriertes Gesamtsystem dar. Dieses System muss bei dem geplanten 
Kernenergieausbau bis spätestens 1985 in der BRD voll funktionsfähig sein. 
2. Für mittel und schwachaktive Abfälle (MAW, SAW) wird eine sofortige Endlagerung 
am Standort der Wiederaufarbeitung vorgesehen. Daraus ergibt sich, dass sich die 
Standortauswahl nach den Lagermöglichkeiten zu richten hat. 
3. Hochaktiver Abfall (HAW) wird als verfestigtes Zwischenprodukt zwischengela-
gert... HAW-Zwischenlagerung soll für mehrere Jahre in rückholbarer Form in geeigne-
ten Bauten erfolgen (engineered storage). 

15 Vgl. Tiggemann (2004 a), S. 229 f., Möller, S. 268 f. 
16 Vgl. Issel, S. 115, Möller, S. 270 und Tiggemann, S. 233. 
17 An der Tagung nahmen 1.800 Fachleute von Forschung, Industrie, EVU, Behörden und Gutachter, so-

wie 210 ausländische Personen aus 16 Ländern teil. Vgl. R. Fröhlich, M. Edelmann u.a. DATF-KTG-
Reaktortagung 1974 in Berlin, in: atw: Jahresinhalt, S. 361-368, S. 361, außerdem Wolf-Jürgen 
Schmidt-Küster, Das Entsorgungssystem im nuklearen Brennstoffkreislauf, in: atw 1974, S. 340-345. 



4. Die HAW-Endlagerung, für die in der BRD Lagerung in Salzstöcken vorgesehen ist, 
wird erst nach der sorgfältigen Erprobung der Endlagerung und damit ohne Umweltrisi-
ko erfolgen." 

Zu den Kosten führte Schmidt-Küster aus, dass sie nach dem Verursacherprinzip 
getragen werden sollten - also von den Energieversorgungsunternehmen (EVU), allein 
für die Endlagerung übernehme der Staat aufgrund der Langfristigkeit der Maßnahmen 
die Risikoabdeckung.18 

Diese Konzeptüberlegungen markierten ein ambitioniertes Ziel. Damit wurde allen 
mit der Lagerung, Behandlung, Wiederaufarbeitung und Endlagerung verbundenen 
Fragen eine größere Bedeutung beigemessen.19 Darüber hinaus gewann der Themen-
komplex deswegen an Relevanz, weil den EVU bereits im Sommer 1973 angekündigt 
worden war, dass Baugenehmigungen für Kernkraftwerke zukünftig vom dem Nach-
weis des Verbleibs der Abfälle abhängig gemacht werden sollten.20 Im Betrachtungs-
zeitraum sollte diese Aussage konkretisiert werden. Ein Beschluss der Umweltminis-
terkonferenz im Februar 1976 sah vor, dilb Errichtung und den Betrieb weiterer Kern-
kraftwerke an den Nachweis der „Möglichkeiten der Entsorgung" zu koppeln.21 Auf der 
Jahrestagung Kerntechnik 1976 kündigte der Parlamentarischen Staatssekretär im 
BMI, Jürgen Schmude (SPD), an, die Genehmigungspraxis hinsichtlich der Errichtung 
und des Betriebes weiterer Kernkraftwerke einer grundsätzlichen Prüfung unterziehen 
zu wollen, wenn die „Unsicherheit bezüglich der Inangriffnahme der Entsorgung durch 
die Energiewirtschaft" weiterhin anhalte.22 Beim Treffen der Ministerpräsidenten mit 
dem Bundeskanzler am 11. Februar 1977, an dessen Rande Schmidt und Albrecht 
auch über das Entsorgungszentrum sprachen23, wurde eine Staatssekretärsgruppe 
eingesetzt, welche die Voraussetzungen der Entsorgungsvorsorge durch den Kern-
kraftwerksbetreiber klären sollte. Eine unstrittige Voraussetzung war „die Vorauswahl 
eines oder mehrerer Standorte für das Entsorgungszentrum". 

18 Zur Genese des Entsorgungskonzepts, das auf einer Ausarbeitung des neuen BMFT-Referates Brenn-
stoffkreislauf II (315) vom 22.11.1973 (Dr. Hagen und Dr. Randl) basierte. Vgl. Möller, S. 279-293 und 
Tiggemann (2004a), S. 229-258. Die Überlegungen waren u.a. von der Idee internationaler, regionaler 
„Brennstoffkreislaufzentren" oder „nuclear parcs" inspiriert. 

19 So avancierte die Wiederaufarbeitung vom „Stiefkind" der bundesdeutschen Kerntechnik, vgl. Leopold 
Küchler, Die Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoff - Ein Stiefkind der Kerntechnik?, in: atw 9, 1964, 
S. 246-250 zu einem unverzichtbaren Systembestandteil. 

20 Vgl. Manfred Hagen, in: Niederschrift der 14. Sitzung des AA-Kernbrennstoffkreisläufe am 14.9.1973, 
S. 9, in: AO VdEW AA Kernbrennstoffkreisläufe 1973, in: Archiv der E.on Energie AG. 

21 In der Umweltministerkonferenz am 28.6.76 nahm das BMI zur „Entsorgung" dahingehend Stellung, 
dass der BMI „in Weisung" zur Inbetriebnahme der Kernkraftwerke Biblis B, Unterweser und Brunsbüt-
tel den „Nachweis einer gesicherten Entsorgung" gefordert habe. „Er beabsichtigt, generell die Vorlage 
entsprechender Nachweise bereits frühzeitig im Genehmigungsverfahren zu verlangen." Vgl. Anlage 3 
zu TOP 5, in Ergebnisniederschrift der UMK vom 28.6.1976: in: Stk4112, Bd. 1, H 3, Nr. 3, pag. 1-6, 6. 

22 Vgl. Bulletin des Bundespresseamtes, Nr. 39 vom 6.4.1976. Vgl. auch den Beschluss des Bundeskabi-
netts vom 9. Juni und die Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) vom 
13.12.1976. Zur Politik des Konstruktiven Zwanges vgl. Tiggemann (2004a), S. 243-258. Außerdem 
Kap. Die Niedersächsische Landesregierung und das Entsorgungszentrum - „Beweislastumkehr" und 
Zeitdruck. 

23 Vgl. Kap. Die Kabinettsvorlage vom 2.2.1977- Die Klärung allgemeiner Fragen. 



3. Ein erster Kriterienkatalog für den WAA-Standort 
Bevor die nukleare Entsorgung diese Bedeutung gewann, hatte die KEWA im Rahmen 
ihrer Standortsuche bereits im Frühjahr 1972 Kontakt mit der Bundesanstalt für Boden-
forschung (BfB) aufgenommen. Geschäftsführer Schlitt hatte einen Katalog der Gesell-
schaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (GWK) beigefügt. Sie betrieb auf 
dem Gelände des Kernforschungszentrums Karlsruhe eine Versuchswiederaufarbei-
tungsanlage (WAK), die erste deutsche Wiederaufarbeitungsanlage. In dem Katalog 
waren die aus der Sicht der WAA-Betreiber zu erfüllenden Bedingungen in verschiede-
nen Gruppen aufgelistet. Am Anfang waren meteorologische, hydrologische und seis-
mische Bedingungen formuliert worden. Danach folgten Topographie, Bodennutzung, 
Besiedlungsdichte, Umweltschutz, Waste-Management, Transportsystem und Infra-
struktur.24 

Bemerkenswert ist, dass nach schlechten Erfahrungen bei der WAK25 mit der Um-
gebungsradioaktivität die Nähe von Kernforschungszentren gemieden werden sollte. 
Auch viele der weiteren Bedingungen sollten in der späteren Standortdiskussion noch 
eine wichtige Rolle spielen: In einem Umkreis von 20 km sollte wegen der Jod-131 und 
Jod-129 Emissionen keine Milchwirtschaft betrieben werden, auch Gemüse- und A-
ckerbau sollten nicht im Umkreis von 2 km vorhanden sein. Außerdem sollte die Be-
siedlungsdichte gering sein, anders als bei den europäischen Nachbarn keine 
schwach- und mittelaktiven Abwässer ins Meer geleitet werden, die Abwässer sollten 
vielmehr geklärt („starke Dekontamination") werden, bevor sie in den Vorfluter entlas-
sen wurden. Zurückgehaltene feste und flüssige Abfälle sollten ein spezielles „Waste 
management" durchlaufen und „endbeseitigt" werden. Damit sollte auch die sichere 
Lagerung hochaktiver Abfälle „für einige zigtausend" Jahre verbunden sein. Der Trans-
port hochaktiver Abfalllösungen sollte unterbleiben und die Transporte fester hochakti-
ver Abfälle minimiert werden.26 

Nach dem bereits oben beschriebenen Gespräch27 forderte die KEWA „alle bei Ih-
nen (dem NLfB) vorhandenen geologischen und ingenieur-geologischen Informationen 
über diejenigen Salzstöcke bzw. Salzstrukturen" an, auf welche die KEWA vom NLfB 
hingewiesen worden war: Altenbruch, Osterbruch, Krummendeich, Süderhastedt, Ha-
melwörden, Scharhörn, und Jemgum.28 Das vorhandene Material sollte daraufhin ge-
sichtet werden, ob Standorte wegen ungünstiger Bedingungen ausschieden. 

24 Vgl. LBEG 5305, pag. 2-11. Einzelne Bedingungen wurden von den Fachleuten mit hs. Bemerkungen 
kommentiert. 

25 Vgl. Tiggemann (2004 a), S. 115-117. 
26 Auch die Problematik der Kr-85 Emissionen wurde angesprochen. Kr-85 „sollte möglichst verflüssigt und 

gelagert werden". Die Bedingungen waren zum Teil widersprüchlich bzw. unscharf wie die beteiligten 
BfB/NLfB-Mitarbeiter durch hs. Bemerkungen kommentierten. 

27 Neben Schlitt nahmen Schüller, Geschäftsführer der GWK sowie Anger, KEWA teil, außerdem findet 
sich auf dem Schreiben eine Visitenkarte von Ramdohr, Firma Uhde. 

28 Vgl. KEWA, Schlitt an NLfB vom 1.8.1972, in: LBEG 5305. 
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4. Das erste Gutachten des NLfB 
Am 1. Dezember 1972 wurde der KEWA das „Geologische Gutachten über die Mög-
lichkeiten der Anlage von ausgesogen Speicherkavernen im Gebiet der Elbmündung" 
von Fritz Preul zugesandt.29 Das Ergebnis des Gutachtens war, dass vorbehaltlich von 
„geologischen Erkundungen (Bohrungen)" voraussichtlich alle sieben Strukturen die 
Bedingungen zur Anlage von Speicherkavernen erfüllten, jedoch wurden die Salzstö-
cke Altenbruch, Osterbruch, Süderhastedt und Hamelwörden-Krempe zu Beginn der 
Zusammenfassung namentlich als voraussichtlich geeignete Formationen im Gebiet 
der Elbmündung aufgeführt30 und hinsichtlich Jemgum machten die Bearbeiter die 
„Anmerkung", das im benachbarten Salzstock Bunde das Kavernenprojekt31 der GSF 
„am Widerstand der Bevölkerung" gescheitert war. Daher und wegen „anderer Nut-
zungsansprüche" sahen die Bearbeiter „keine Möglichkeit" die Endlagerung „in diesem 
Gebiet" (gemeint ist Bunde/Jemgum, d. Verf.) erneut zu verfolgen. 

In dem Gutachten gingen die Bearbeiter nicht auf den GWK Kriterienkatalog ein, 
sondern beschränkten sich auf die Endlag'er relevanten Fragen. Einer Erläuterung der 
für Speicherkavernen zu erfüllenden Bedingungen der Salzformationen und dem Auf-
bau und der Zusammensetzung der Salzformationen Nordwestdeutschlands schlossen 
sich Einzeldarstellungen der sieben Salzstrukturen an. 
s Nach der Erläuterung der „idealen Voraussetzungen" des Salzgesteins zur Anlage 
von Kavernen (Dichte, Undurchlässigkeit für Flüssigkeiten und Gase, Felsmechanische 
Eigenschaften, leichte Löslichkeit) wurden für „Kernabfälle" darüber hinausgehende 
Bedingungen formuliert: Homogenes Steinsalz ohne Einschaltungen leichtlöslicherer 
Kalisalze (Carnallit), ausreichende vertikale Mächtigkeit und horizontale Ausdehnung 
von mehreren hundert Metern, keine aussolfähigen und nicht standfesten Gesteinsein-
schaltungen wie Ton- und Anhydritgesteine, Lage im Küsten- oder Mündungsgebiet 
großer Flüsse, um die Wassermengen zu beschaffen und die Spülsole zu beseitigen, 
nicht tiefer als 1000 Meter unter Gelände, „damit die Bohr- und Aussolungskosten nicht 
unnötig groß werden".32 

Im Anschluss wurden Aufbau und Zusammensetzung der Rotliegend- und Zech-
stein-Salzformation dargelegt und näher auf den Aufbau der Salzstöcke eingegangen. 

Danach wurden die geologische Vorerkundung sowie die Anlage der Speicherka-
verne behandelt. Ingenieurgeologische Gesichtspunkte waren felsmechanische Grund-
lagen und die Berechnung der Standsicherheit sowie die Konvergenz von Salzkaver-
nen. Einen besonderen Punkt stellten „thermische Probleme" dar, insbesondere durch 

29 Vgl. LBEG 5305, pag. 23. Weder in LBEG 5305 noch in LBEG 8501 findet sich ein Hinweis, warum der 
Titel gewählt wurde, obwohl Jemgum sich nicht im Bereich der Elbmündung befindet. Bemerkenswert-
erweise sendete Lüttig auch ein Exemplar an das Geologische Landesamt Schleswig-Holstein, vgl. 
Lüttig an GLSWH am 28.12.1972, in: LBEG 5305, pag. 25. Gutachten in LBEG 8501. 

30 Vgl. Gutachten, S. 27 f., in: LBEG 8501, pag. 29. Bearbeiterwaren Hofrichter, Jaritz und Langer. Die 
Anlagen sind vorhanden, das Literaturverzeichnis fehlt. 

Zur fachlichen und öffentlichen Standortdiskussion, vgl. Tiggemann (2004a), S. 147-165, Möller, S 162-
171, außerdem vgl. LBEG 5305 pag 26-273. 

32 Vgl. Gutachten, S. 4 in: LBEG 8501. 



hochradioaktive Abfälle.33 Mit Hilfe von Rechenprogrammen seien die optimalen Ka-
vernenformen und -großen zu ermitteln. Darüber hinaus forderte das Gutachten zur 
Beweissicherung und zur „Sicherung der Bevölkerung im Störfalle" ein hydrologisches 
Programm.34 Die KEWA bedankte sich für das Gutachten und regte eine Besprechung 
beim NLfB an.35 Sowohl über die Besprechung als auch über weitere Aktivitäten im 
Jahr 1973 ist den LBEG-Akten nichts zu entnehmen.36 

5. Die Feasibility-Studie von Gerd Lüttig und Rudolf Wager 
Lüttig wurde im Rahmen der KEWA-Standortauswahl im Jahr 1974 zusammen mit sei-
nem pensionierten Kollegen Rudolf Wager37 für die KEWA tätig. Sie fertigten eine 
„Feasibility-Studie über präsumtive Standorte einer Wiederaufarbeitungsanlage für 
Kernbrennstoffe" an, die Eingang in die KEWArStudie 1224 fand. Dort wird sie als Stu-
die der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) bezeichnet, obwohl 
Lüttig, Vizepräsident des NLfB, niedersächsischer Landesbeamter war. Das liegt wohl 
daran, dass die vertrauliche Studie nicht als Meinungsäußerung des NLfB gelten sollte, 
da das Landesamt im Genehmigungsverfahren als Prüfinstanz eingeschaltet werden 
würde.38 Die Untersuchung stützte sich ausschließlich auf vorhandenes Material von 
acht Standortmöglichkeiten, wovon vier in Niedersachsen lagen.39 Sie hatte „z.T. den 
Charakter einer Grobabschätzung" mit „möglicherweise etwas ungleicher Beurteilungs-
schärfe an den Standorten". Sie war nicht mit Erhebungen im Gelände, Bohrarbeiten, 
oder Laboruntersuchungen verbunden, „um die Vertraulichkeit zu wahren"40 Ausdrück-
lich wurde auf die Notwendigkeit weiterer geologischer Untersuchungen hingewiesen. 

Im Vordergrund standen die hydrologischen Gegebenheiten, die Erdbebengefähr-
dung, die Baugrundbeschaffenheit und der geologische Aufbau in Oberflächennähe, 
Fragen, die wesentlich mit dem Bau und Betrieb einer Wiederaufarbeitungsanlage zu-
sammenhingen. Erst als letzter zu untersuchender Punkt taucht „die Verbringung ra-
dioaktiver Abfälle in den Untergrund in geologisch sichere Räume" auf. Gemeint war 

33 Diese Frage sollte einige Jahre später von BGR und NLfB intensiv bearbeitet werden, vgl. z.B. A. Gris-
semann, Thermische Belastung von Salzstruktur bei der Tieflagerung hochradioaktiver Abfälle, Vortrag 
28.4.1976, in: LBEG 77234 und O. Kappelmeyer, Statusbericht über „Geophysikalische Untersuchun-
gen an Salzformationen im Hinblick auf die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in geologischen Kör-
pern, 7.9.1976, unterzeichnet von Bender, Präs. der BGR, in: LBEG: NLfB 75280. 

34 Vgl. Gutachten, S. 17, in: LBEG 8501, pag. S. 18. 
35 Vgl. Schlitt an Preul am 6.12.1972, in: LBEG 5305, pag. 24. 
3(3 Daher kann Lüttigs Zeitzeugenaussage zu einer weiteren Untersuchung im Auftrag der KEWA im Jahr 

1972 oder 1973 nicht verifiziert werden Vgl. Lüttig an A.T. vom 1.3.1999. Später datierte er die Unter-
suchung auf 1972, vgl. Lüttig an A.T. vom 30.12.1999. 

37 Rudolf Wager war bereits seit der zweiten Hälfte der 1950er Jahre mit Endlagerfragen befasst gewesen. 
Vgl. Tiggemann (2004 a), S. 137 sowie Möller, S. 61 und 82. 

38 Vgl. KWA 1224, S. 17 (LBEG 7.082), Hier wurde die Feasibility-Studie (NLfB 0075996) als Gutachten 
der BfB bezeichnet und Lüttig, Zeitzeugengespräch am 7.7.1999. 

39 Es handelte sich um Ahlden, Börger, Faßberg und Uchte. Außerhalb Niedersachsens lagen die Standor-
te Lütau (Schleswig-Holstein), Oberwesel (Rheinland-Pfalz), Mahlberg (Baden-Württemberg) und 
Sohlhöhe (Bayern). 

40 Lüttig/Wager, S. 40. 
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hiermit die Anlage von Salzkavernen und Porenspeichern für tritiumhaltige Abwässer 
im Untergrund.41 

In den Einzeldarstellungen zu den Standorten schnitten die nördlichen besser ab. 
Dafür bestimmend waren die größere Erdbebensicherheit und die bessere Möglichkeit 
zur Anlage von Kavernen. Beim als am besten eingeschätzten Standort Ahlden mit den 
Salzstöcken Stöcken-Lichtenhorst und Eilte sei mit „Sicherheit" anzunehmen, dass die 
Salze in beiden Saizstöcken die Anlage von Kavernen erlauben, obwohl über den inne-
ren Ausbau der Salzstöcke kaum etwas bekannt sei. Beim am Standort Börger näher 
betrachteten Salzstock Wahn wurde aufgrund nicht näher ausgeführter „regional-
geologischer Überlegungen" angenommen, dass er zur Anlage von Kavernen geeignet 
sei. In der Umgebung des Standortes Faßberg wurden die Salzstöcke Bahnsen und 
Dethlingen näher betrachtet. Für den Salzstock Dethlingen wurde wegen seiner relativ 
großen Teufe und weil er so wenig erkundet war, keine Aussage zu Kavernen getrof-
fen, bei dem Salzstock Bahnsen wurde eine Eignung angenommen, jedoch auf konkur-
rierende Interessen aufgrund eines Erdgasvorkommens hingewiesen. Im Standortge-
biet von Uchte wurde die Anlage von Kavernen im Bereich des Zechsteinsalzes wegen 
der zu großen Teufe als schlecht bezeichnet, aber bereits erbohrte unreine Salze des 
oberen Malm wurden als geeignet angesehen. Bei dem im Gebiet von Lütau gelege-
nen Salzstock Juliusburg wurde wegen der großen Tiefenlage, und aufgrund cter er-
warteten starken Verfaltung des Salzes „die Frage der Kavernen-Anlagemöglichkeit 
nicht positiv beantwortet".42 

Um zu einer Rangfolge der verschiedenen Standorte zu kommen, wurde eine Be-
wertungstabelle erstellt. Zunächst wurden Punkte für die Bedingungen an den jeweili-
gen Standorten verteilt. Für „sehr gute Voraussetzungen" 10, für „sehr schlechte" 0 
Punkte. Anschließend wurden die Punktzahlen mit dem Faktor 2 für die Wasserbe-
schaffung und die Anlage von Kavernen und Porenspeicher multipliziert. Die Erdbe-
bengefährdung wurde mit dem Faktor 3 gewichtet. Einfach wurden die zu erwartenden 
Kosten für weitere Untersuchungen gewichtet. Die norddeutschen Standorte in der 
Reihenfolge: Ahlden, Börger, Faßberg, Uchte und Lütau schnitten besser als die drei 
süddeutschen Standortmöglichkeiten ab. Zur weiteren Untersuchung wurden daher die 
norddeutschen Standorte vorgeschlagen, wobei der Standortvergleich als eine „fast un-
lösbare Aufgabe" bezeichnet wurde.43 Wichtig ist, dass es sich bei Lüttigs Untersu-
chung nicht um eine Salzstockauswahlstudie, sondern um eine geologische Bewertung 
durch von der KEWA vorgegebene Standortmöglichkeiten handelte.44 

41 Lüttig/Wager, S. 1. Im folgenden wird insbesondere die Kavernen-Anlagemöglichkeit betrachtet. 
42 Wager/Lüttig, S. 27. 
43 Vgl. Lüttig/Wager, S. 37: „Der Versuch zu einer Wertung ist mit einer Reihe von Subjektivitäten verbun-

den und die Frage exakt wahrscheinlich nicht lösbar. Ein einzelnes Faktum zumal aus Bereichen, die 
die Berichterstatter nicht beurteilen können, kann die gesamte Wertung umwerfen. Zu derartigen Fra-
gen gehören auch politische, psychologische, merkantilistische Fragen. Aber auch geologische Gege-
benheiten können von uns in ihrer Bedeutung zu hoch oder zu gering eingeschätzt worden sein." Au-
ßerdem Bewertungstabelle, Anhang 18, in LBEG 7082, pag. S. 232 f. 

44 Häufig wird missverständlich von einer Salzstockauswahlstudie ausgegangen, vgl. EJZ vom 20.10.2009. 
Schon bei der zeitgenössischen behördeninternen Korrespondenz herrschte dieses Missverständnis 
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6. Der KEWA-Bericht: KWA 1224 
Die Feasibility-Studie bildete eine Untersuchung im Rahmen der KEWA-Standortstudie 
für die industrielle Wiederaufarbeitungsanlage, die vom Bundesministerium für For-
schung und Technologie (BMFT) im Jahre 1974 in Auftrag gegeben worden war.45 Die 
acht Standortmöglichkeiten, die Lüttig und Wager im Sommer 1974 untersuchten, hatte 
die KEWA zuvor durch eigene Untersuchungen ermittelt. Dabei ging es um eine große 
Wiederaufarbeitungsanlage von 1.500 jato U02, die größte zivile Wiederaufarbeitungs-
anlage der Welt, die 50 Kernkraftwerke der 1.000 MW-Klasse entsorgen sollte. Das ei-
ner „umweit- und sicherheitstechnisch optimalen Standortkonzeption projektentschei-
dende Bedeutung zukommt"46, war den Mitarbeitern klar. Ihr Ziel war es, mehrere al-
ternative Standorte in der Bundesrepublik zu ermitteln, anhand der Standortdaten ver-
gleichend zu bewerten und die günstigsten Standorte zur weiteren Erforschung zu be-
nennen 47 Bewusst wurden auch Gebiete ohne Salzformationen einbezogen, um „keine 
ansonsten sehr geeigneten Gebiete außer Acht" zu lassen, „nur weil sie kein geologi-
sches Potential zur Endlagerung von radioaktiven Abfall bieten".48 Eventuell geeignete 
Wiederaufarbeitungsstandorte ohne Endlagerungspotential (Salzstock) sollten also 
nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Andererseits kam dem Endlagerungspo-
tential also dem Vorhandensein eines für die Anlage von Kavernen geeigneten Salz-
stocks eine große Bedeutung zu, wie aus dem letzten Absatz der Aufgabenstellung 
hervorgeht: „Mit größter Sorgfalt wurden natürlich die Regionen mit Salzstöcken im Un-
tergrund durchmustert. Auch bei der Bewertung der verschiedene Standorten ist dem 
Vorhandensein von Endlagerpotential besonderes Gewicht beigemessen worden."49 

Hiermit war der KEWA-Bericht (KWA 1224) eine Fortsetzung und Systematisierung 
des bisherigen Standortauswahlverfahrens. Das erste Gutachten des NLfB von 1972 
hatte darin jedoch keine weitere Beachtung gefunden; die dort skizzierten Standort-
möglichkeiten tauchten nicht auf. 
Bei der Vorstellung der Standortstudie wurde darauf Wert gelegt, dass beim Standort 
der 1.500 jato WAA zuerst von Umweltkriterien (geringe Bevölkerungsdichte, unter-
durchschnittliche Viehwirtschaft, der Ausschluss von ausgesprochenen Ferien- und Er-
holungsgebieten) ausgegangen wurde. Weitere Kriteriengruppen waren Sicherheitskri-

vor, vgl. Vermerk über eine Besprechung am 10.6.1975 im Nds. Wirtschaftsministerium, S. 2, in: MW 
351,5422, 1 pag. 13. 

45 Vgl. KEWA GmbH, Ermittlung mehrerer alternativer Standorte in der Bundesrepublik Deutschland für ei-
ne industrielle Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungsanlage Kennzeichen KWA 1224, Abschlußbericht 
(1.2. - 31.12.1974), Dezember 1974, in: LBEG 7082. 

46 Hennecke (KEWA) anlässlich einer Präsentation für die PWK am 21.11.1975, in: AO PWK II, in: Altre-
gistratur PreussenElektra, aufgegangen im Archiv der E.on Energie AG, München. 

47 Ursprünglich sollten fünf alternative Standorte untersucht werden und die Abfälle in einem am Ort zu er-
richtenden Endlager für schwach-und mittelradioaktive Abfälle entsorgt werden. Vgl. Möller, S. 288, der 
sich (Aktenstück, in: B 295 1427) auf eine Besprechungsnotiz eines Besuchs von Schlitt und Issel im 
BMFT am 26.3.1974 beruft. 

48 Vgl. KWA 1224, S .1 . 
49 Vgl. KWA 1224, S. 2. Trotz der besonderen Bedeutung der Salzformationen wurde von der KEWA zu-

nächst das gesamte Gebiet der Bundesrepublik in die Überlegungen einbezogen, um eventuell geeig-
nete Wiederaufarbeitungsstandorte ohne Endlagerungspotential (Salzstock) nicht von vornherein aus-
zuschließen. 
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terien (geologischer und hydrogeologischer Aufbau, seismologische, hydrologische 
und meteorologische Verhältnisse) und wirtschaftliche Kriterien (Verkehrsdichte, Was-
ser- und Energieversorgung und industrieller Entwicklungsstand).50 

Beim weiteren Vorgehen wurden die Umweltkriterien zunächst an die bundesdeut-
schen Landkreise angelegt. Da kein Landkreis in optimaler Weise die Kriterien erfüllte 
(d.h. weniger als 100 Einwohner pro Quadratkilometer, weniger als 30 Rinder pro 
Quadratkilometer und keine bedeutende Nutzung als Ferien- und Erholungsgebiet) 
wurden die Gebiete, in denen die Kriterien zum Teil erfüllt wurden, als Standortregio-
nen in Betracht gezogen. Man ging also daran, in dünnbesiedelten Landkreisen, die 
nicht als Erholungs- oder Feriengebiete ausgewiesen waren und eine geringe Milch-
produktion aufwiesen, völlig siedlungsfreie Gelände von 6 km Durchmesser zu suchen. 

Im Hinblick auf die erforderliche Ableitung von Spaltedelgasen (beispielsweise Kryp-
ton-85) und Restmengen an lod und Aerosolen wurde eine möglichst geringe Bevölke-
rungszahl in Radien von 15 und 25 km um die Anlage zugrunde gelegt51, wobei für die 
Kryptonemission darüber hinaus die meteorologischen Verhältnisse (Windrichtung, 
Häufigkeit von Windstille) und für die Abgabe von lod eine geringe Milchwirtschaft ent-
scheidend waren. Neben der Anzahl der Milchkühe pro Quadratkilometer waren als 
weitere ökonomische Kriterien die Entfernung zu einem Grund- oder Mittelzentrum, zu 
einer elektrischen Umschaltstation und die Zugehörigkeit zu Gebieten, in den Wirt-
schaftsfördermaßnahmen der öffentlichen Hand vorgesehen waren, zu prüfen. Da der 
Transport der abgebrannten Brennelemente mit der Bahn oder dem Binnenschiff vor-
gesehen war, spielte die Entfernung zu Bundesbahnstrecken und Hafenanlagen eine 
Rolle. Sicherheitsrelevant im Hinblick auf die Gefährdung durch Flugzeugabstürze wa-
ren die Entfernung zum nächsten Militärflughafen und zum nächsten internationalen 
Großflughafen. Geologische Kriterien waren neben der Baugrundbeschaffenheit die 
Stärke der Erdbebengefährdung und das Vorhandensein von Stauhorizonten52 als na-
türliche Sicherheitsbarrieren gegen Bodenkontaminationen. Ein weiteres wichtiges Kri-
terium waren die Grundwasserverhältnisse sowie die Versorgung der geplanten Anlage 
mit Wasser53 und Energie. Darüber hinaus wurden allgemeine Kriterien zugrunde ge-
legt: Die Entfernung zur nächsten Staatsgrenze54, eventuell erforderliche Umsied-
lungsmaßnahmen sowie die Entfernung zur nächsten kerntechnischen Anlage. 

Auf der Grundlage dieser Kriterien wurden im gesamten Bundesgebiet 26 Stand-
ortmöglichkeiten ermittelt.55 Im Hinblick auf Gorleben ist wichtig, dass weder Standort 
noch Salzstock in der Studie der KEWA auftauchen, da der östliche Landkreis Lüchows 

50 Vgl. Hennecke anlässlich der KEWA-Präsentation für die PWK am 21.11.1975, in: Archiv der E.on E-
nergie AG. Außerdem Ems-Zeitung vom 22.1.1976. 

51 Vgl. KWA 1224, S. 3, dagegen Schreiben Issel an den Verf. vom 4.1.2000: „Die Bevölkerungsdichte in 
der Standortumgebung war ein Kriterium genereller Art und hing nicht mit der Ableitung zusammen." 

52 Hydrogeologisch-abdichtende Deckhorizonte. 
53 Es wurden 6 Mio. Kubikmeter jährlich benötigt, was dem Bedarf einer mitteleuropäischen Stadt mit 

100.000 Einwohnern entsprach. Vgl. Lüttig/Wager, Feasibility-Studie über präsumtive Standorte einer 
Wiederaufarbeitungsanlage für Kernbrennstoffe, Hannover, den 30.9.1974, S. 2. 

54 Hier war auch die innerdeutsche Grenze inbegriffen. 
55 Vgl. Anlage I von KWA 1224, in: LBEG 7082 pag. 99 f. 
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Dannenberg sowohl als Naturpark als auch als Ferien- und Kurzerholungsgebiet aus-
gewiesen war. Im Hinblick auf Niedersachsen war dieser Umstand für de KEWA ein 
Ausschlusskriterium gewesen.56 

Im Gegensatz dazu wurden in Schleswig-Holstein bewusst Standorte gewählt, die 
als Ferien- und Erholungsgebiet ausgewiesen worden waren, um die spezifischen Ei-
genschaften von Küstenstandorten (Standortnahbereich auf Meeresfläche, vorteilhafte 
Windrichtung) die fast alle Erholungsstandorte waren, mit einzubeziehen.57 Auch die 
Grenznähe spielte als Ausschlussgrund zu diesem Zeitpunkt keine Rolle, wie der 
Standortvorschlag Lütau, Salzstock Juliusburg, zeigt, der 3 km von der Grenze zur 
DDR entfernt lag und erst am Ende der Untersuchung wegen seiner Grenznähe ver-
worfen wurde. Auch ein Standortvorschlag im Spessart (Bayern) wurde bewusst g3-
wählt, „um an diesem Beispiel die Problematik der Natur- und Erholungsräume mitzu-
diskutieren".58 Nach der Benennung von Gorleben räumte die KEWA im Oktober 1977 
in einer weiteren Standortstudie ein, dass Gorleben aufgrund der Lage im Erholungs-
gebiet nicht näher betrachtet worden war.65! 

Im Jahre 1974 war es also weder die Grenznähe, die später von Zeitzeugen, sowohl 
aus dem Bereich der KEWArVerantwortlichen wie der Ministerialbeamten, angeführt 
wurde60, noch Mängel des Salzstocks die begründen, warum Gorleben nicht bei den 
Arbeiten der KEWA berücksichtigt wurde. Vielmehr war es nach Aktenlage das Kriteri-
um „Lage im Ferien- und Erholungsraum", welches der Grund gewesen war, warum 
Gorleben gar nicht als Standortmöglichkeft in Erwägung gezogen worden war. 

Um die 26 Standortmöglichkeiten weiter zu bewerten und einzugrenzen, wurden zu 
den Kriterien möglichst genaue Daten aus allgemein zugänglichen Unterlagen ermittelt. 
Daraus ergab sich eine Übersicht der Standortdaten für die 26 Standortmöglichkei-
ten.61 Für die einzelnen Daten wurden Noten (sehr gut-4 Punkte bis sehr schlecht-0 
Punkte) vergeben. Die Punktzahlen wurden je nach der Wichtigkeit der Kriterien gä-
wertet (Multiplikation mit dem Faktor 4-sehr wichtige Kriterien, Faktor 2-wichtige Krite-
rien, Faktor 1-weniger wichtige Kriterien). Die Wertung der Kriterien erfolgte getrennt in 
zwei Gruppen. In der ersten Gruppe wurden die Kriterien erfasst, die Mensch, Sicher-
heit oder Umwelt beeinflussen, in der zweiten Gruppe die Kriterien, welche die Wirt-
schaftlichkeit der Anlage beeinflussen. Die Rangfolge der Standorte wurde aus dem 
Mittelwert der in beiden Kriteriengruppen erreichten Platzziffern gebildet, also nicht 
durch eine bloße Addition der Punktzahlen, die in beiden Gruppen erreicht wurden. Bei 
vier verschiedenen Gewichtungsvarianten wurden die „Bevölkerungsdichte" und 
„Milchwirtschaft" im Nahbereich, sowie die „Abflußrate des nächstgelegenen Flusses" 
immer als sehr wichtig eingestuft, während die Kriterien „Fremdenverkehr, erforderliche 

56 Vgl. KWA 1224, S. 9, KWA 1125, S. 8 Projektleiter war Wolfgang Issel, der KEWA Geschäftsführer A-
dalbert Schlitt fungierte als „Leiter der Forschungsstelle". 

57 Vgl. KWA 1224, S. 7. Außerdem Anlage I, pag. 99 f. 
58 KWA 1224, S. 10. 
59 Vgl. KWA 1225, S. 9. Archiv A.T. In dem Exemplar in den LBEG-Akten fehlen S. 6 bis 16. 
60 Vgl. Issel, 2003, 217. 
61 Vgl. KWA 1224, Tabelle I. 
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Umsiedlung, Vorhandensein von Endlagerpotential" und „Porenspeichern" sowie die 
„Entfernung zum nächsten DB-Anschluss" teils als „sehr wichtig" und teils als „wichtig" 
eingeschätzt wurde.62 

Die Standorte Friedrichskoog, Lütau, Börger, Ahlden, Oberwesel, Mahlberg und 
Pegnitz waren bei jeder Variante unter den zehn besten Standorten, die Standorte 
WAK und Faßberg63 nur bei zwei Varianten und der Standort Uchte bei einer Variante. 

Diese zehn Standorte wurden im Anschluss vor Ort in Augenschein genommen, um 
mögliche Einschränkungen fest zu stellen. Daraufhin wurden die Standorte WAK vie-
gen des Kernforschungszentrums und der Nähe zur Großstadt Karlsruhe und der 
Standort Friedrichskoog wegen einer Ferienhaussiedlung und einer ungünstigen Be-
siedlungsstruktur zurückgestellt. Die verbliebenen acht Standorte wurden Lüttig und 
Wager zur Untersuchung der geologischen und hydrologischen Fragen benannt. Wie 
oben bereits ausgeführt empfahlen Lüttig und Wager die norddeutschen Standorte in 
der Reihenfolge Ahlden, Börger, Faßberg, Uchte und Lütau weiter zu untersuchen.64 

Im Hinblick auf die Anlage von Kavernen Ratten Lüttig und Wager bei den ersten drei 
Standorten die Salzstöcke Stöcken-Lichtenhorst und Eilte (Standort Ahlden), Wahn 
und Lathen (Standort Börger) und Bahnsen (Standort Faßberg)65 zur Anlage von Spei-
cherkavernen vorgeschlagen. Die von der Abteilung Klimatologie des Deutschen Wet-
teramtes geprüften meteorologischen Bedingungen ergaben ebenfalls Vorteile für die 
norddeutschen Standorte.66 Interessanterweise wurden die Salzstockempfehlungen 
von LüttigA/Vager im Abschlussbericht der KEWA nicht bewertet oder weiterverarbeitet. 
Unabhängig vom Gutachten von Lüttig und Wager wurde eine technische Vorstudie 
der Firma Kavernen Bau- und Betriebs GmbH (KBB) in Auftrag gegeben. Sie trug die 
vorhandenen Erkundungsergebnisse von 17 Salzstöcken anhand von bisherigen Bohr-
ergebnissen zusammen. Es ergab sich eine Liste über die Größe, die Seismik, die Län-
gen* und Breitenerstreckung und Tiefenlage von 17 Salzstöcken in Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein in Gebieten, welche die KEWA als geeignet vorgegeben hatte.67 

Der Kavernen Bau- und Betriebsgesellschaft waren dabei weder Salzstöcke noch 
Standorte angegeben worden. Im Hinblick auf die Kontakte mit dem NLfB und der BGR 
ist dieses Vorgehen erstaunlich. Es bleibt offen, warum parallel zu LüttigA/Vager die 
Bearbeitung durch die KBB erfolgte. Außerdem ist im Abschlussbericht nicht ersicht-
lich, wie die KEWA die „interessierenden Regionen" abgegrenzt hatte und wie die Ka-

62 Die endiagergeologischen Kriterien waren im Einzelnen: Entfernung und Größe des Salzstocks, Deck-
gebirge Teufen(an sie!)läge, Entfernung zum Süßwasser, Entfernung zum Bergbau, Bohrungen vor-
handen, Porenspeicher vorhanden. 

63 In der Untersuchung wird der Standort Malloh genannt. Da er aber in der Folge nicht auftaucht, scheint 
es sich um einen Übertragungsfehler des in der Tabelle benachbarten Standortes Faßberg zu handeln. 

In KWA 1224 wurden Uchte und Lütau getauscht, S. 20, pag. 45. 
In dem Archivexemplar des NLfB ist fälschlicherweise neben dem Standort Faßberg handschriftlich der 
Salzstock Dethlingen notiert. Vgl. LBEG 75996, LüttigA/Vager, S. 40. Ihn schätzten Lüttig und Wager 
jedoch eher negativ ein: Es könne über die Anlage von Kavernen nichts ausgesagt werden und der 
Top liege in mehr als 1000 m Tiefe. Vgl. Lüttig/Wager, S. 19. Die handschriftlichen Randbemerkungen 
unterschlagen außerdem die Salzstöcke Lathen und Bahnsen. 

Die Reihenfolge wich etwas von den geolog./hydrologischen Beurteilung von Lüttig/Wager ab: Lütau, 
Börger, Uchte, Faßberg, Ahlden, Sohlhöhe, Oberwesel und Mahlberg. KWA 1224, S. 24. 

67 KWA 1224, S. 25. 
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vernen Bau und Betriebsgesellschaft die Auswahl der 17 Salzstöcke vorgenommen 
hatte. 

Am Ende der Detailuntersuchungen ergab sich eine Übersicht über die acht Stand-
ortmöglichkeiten, die mit dem bereits oben beschriebenen Verfahren bewertet wur-
den.68 Wieder wurden die Daten zensiert und die Punktzahlen mit verschiedenen Fak-
toren multipliziert. Statt vier wurden zwei unterschiedliche Gevwchtungsvarianten an-
gewendet. Eine gegenüber dem Bundesdurchschnitt möglichst geringe Milchwirtschaft 
und eine geringe Bevölkerung im Nahbereich, die Frage, ob Umsiedlungen erforderlich 
waren, die Entfernung des Salzstockes zur nächsten kerntechnischen Anlage und die 
Abflußrate der Flüsse waren in jeder der beiden Varianten „sehr wichtig". Die Größen-
und Tiefenlage des Salzstockes und die Mächtigkeit des Deckgebirges sowie die Was-
serqualität und die Entfernung zum nächsten Bahnanschluss wurden in den Listen mit 
unterschiedlichen Punktzahlen bedacht. Die wirtschaftlichen Kriterien und die Umwelt-
kriterien wurden in Gruppen zusammengefasst und in beiden Listen getrennt berech-
net. Die Reihenfolge der Standorte ergab si£h aus der Zusammenfassung der mittleren 
Punktzahl beider Kriteriengruppen, die gleichrangig bewertet wurden. 

Die Standorte, in deren Nähe sich ein Salzstock befand, zeigten sich bei beiden 
Gewichtungsvarianten den anderen Möglichkeiten überlegen. Als Ergebnis wurden fol-
gende Standortmöglichkeiten vorgeschlagen: 1. Börger im Emsland, 2. Ahlden an der 
Aller, 3. Faßberg in der Lüneburger Heide und 4. Lütau in Ostholstein.69 Das schles-
wig-holsteinische Lütau, das bei den Gewichtungsvarianten jeweils den 3. Platz beleg-
te, wird im Text erst an vierter Stelle aufgeführt. Während Lüttig und Wager auf den 
Salzstock Juliusburg hinweisen und ihn hinsichtlich der Anlage von Kavernen negativ 
beurteilen, untersuchte die KBB den benachbarten Salzstock Rosenthal.70 Lütau wurde 
aufgrund seiner Grenznähe nicht weiter betrachtet.71 

Anschließend wurden die drei verbliebenen niedersächsischen Standorte näher be-
schrieben und das weitere Vorgehen erläutert. Das im Dezember 1974 beim BMFT 
eingereichte Arbeitsprogramm beinhaltete anschließende detaillierte Untersuchungen 
vor Ort an den Standorten, u.a. die Untersuchung der Salzstöcke. Das favorisierte 
Standortgelände bei Börger sollte „umfassend erforscht" werden, bei Faßberg und Ahl-
den waren „gekürzte Forschungsprogramme" mit der Untersuchung der Salzstöcke 
und einigen „sehr langwierigen meteorologischen Messungen" vorgesehen. Die beiden 
nächstplatzierten Möglichkeiten nach dem emsländischen Börger dienten als „Reser-
vestandorte".72 

68 KWA 1224, S. 28. 
69 Die jeweiligen Platzziffern lauteten: Börger Gewichtungsvariante A 2,0, Gewichtungsvariante BA 1,5; 

Ahlden A 2,0, BA 2,5, Faßberg A 3,5 BA 3,5, Lütau jeweils 2,5. 
KWA 1224, S. 27 mit Tabelle 5, S. 25. Außerdem Lüttig/Wager, a.a.O. S. 25. 

71 Vgl. KWA 1224, S. 27, pag. 59: „Der Standort Lütau ist zwar sachlich durchaus gut geeignet, er liegt a-
ber unmittelbar an der Grenze zur DDR und sollte aus diesem Grunde von den weiteren Betrachtun-
gen vorerst zurückgestellt werden." 

72 KWA 1224, S. 46, pag. 97: „Die Untersuchungen an den Resörvestandorten werden eingestellt, sobald 
erkennbar ist, dass der Errichtung der Anlage am favorisierten Standort nichts mehr im Wege steht." 
Außerdem Schlitt, Zur Situation der Wiederaufarbeitung in der BRD und Überlegungen zur Finanzie-
rung der geplanten deutschen großen Wiederaufarbeitungsanlage 13.1.1975, S. 4: „Sollte es nicht ge-
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Die Salzstocknamen wurden im Text des Abschlussberichtes nicht erwähnt. Über 
die Angaben der Tabelle und des Kartenmaterials der KBB, die Angaben des vorgese-
henen Betriebsgeländes sowie der Angaben von Lüttig/Wager lassen sich die favori-
sierten Salzstöcke ermitteln. In einem vertraulichen Vermerk über ein Gespräch, in 
dem das Oberbergamt vom Wirtschaftsministerium am 10. Juni 1975 über den Stand 
der Untersuchungen informiert wurde, finden sich die favorisierten Salzstöcke hand-
schriftlich ergänzt: Wahn (Börger;, Eilte sowie Lichtenhorst-Stöcken (Ahlden), Dethlin-
gen und Weesen-Lutterloh (Faßberg).73 

7„ Die weiteren KEWÄ Arbeiten: KWA 1225 
Für die weitere Untersuchung der drei niedersächsischen Standorte bewilligte das 
BMFT im August 1975 - auf die nächsten drei Jahre verteilt - 7,94 Mio. Mark.74 Am 
Standort Börger mit dem Salzstock Wahn, der in der Standortstudie am besten abge-
schnitten hatte und als aussichtsreichster Standort galt75, wurde zuerst mit umfangrei-
chen Untersuchungen begonnen. An den (anderen beiden Standorten war wie erwähnt 
zunächst ein kleineres Untersuchungsprogramm vorgesehen. Im Zuge der öffentlichen 
Forderung nach „Gleichzeitigkeit und Gleichrangigkeit" der Untersuchungen wurde ein 
erweitertes Untersuchungsprogramm beantragt, das nicht mehr zur Ausführung kam76, 
da die niedersächsische Seite aufgrund des politischen Widerstandes zuvor eine Aus-
setzung der Standorterkundungen, insbesondere der Probebohrungen gefordert hatte. 
Anfang August 1976 sollten Bundesforschungsminister Hans Matthöfer und der nieder-
sächsische Finanz- und Wirtschaftsminister Walther Leisler-Kiep übereinkommen, die 
weiteren Standortuntersuchungen zu unterbrechen.77 Danach wies das BMFT die KE-
WA an, die Untersuchungen auf unbestimmte Zeit ruhen zu lassen. Die Untersuchun-
gen, welche die KEWA im Jahre 1976 durchführte, konzentrierten sich auf den Stand-
ort Lutterloh, dessen Standortspezifika auch Eingang in den Sicherheitsbericht fan-
den.78 Zu den Unterbrechungen der Arbeiten aufgrund der politischen Absprachen am 
10. August 1976 kam hinzu, dass am Standort Wahn das Ergebnis eines Rechtsstrei-
tes mit der Grundstückseigentümerin des Bohrgeländes abgewartet werden musste 
und am Standort Lichtenhorst Demonstranten die Einrichtung des Bohrplatzes verhin-

lingen, den von KEWA ins Auge gefassten Standort einschl. zweier Reservestandorte zu sichern, müs-
sen alle vor der Standortentscheidung gemachten Aufwendungen als verloren angesehen werden." 

73 Vermerk von Oberbergrat Schubert vom 10.6.1975 über eine Erörterung im Wirtschaftsministerium, Teil-
nehmer: MR Rosenthal, AR Chojnacki (MW), Bergdir. Fleisch, Bergdir. Dreyer, Oberbergrat Schubert 
(Oberbergamt), in: MW 351-54.22.1, pag. 12-16,13. 

74 Vgl. BMFT (Hrsg.), Förderungskatalog 1975, Bonn 1976, S. 387. 
75 Dies „sickerte" später auch im Emsland durch. Vgl. Ems-Zeitung vom 9.3.1976 und vom 13.11.1976. 
76 Vgl. KWA 1225, S. 9. 
77 Vgl. Walther Leisler-Kiep, Was bleibt ist große Zuversicht, Erfahrungen eines Unabhängigen, Politisches 

Tagebuch, Berlin 1999, S. 178: „7. August 1976: Bei Matthöfer wegen der Entsorgungsanlage und den 
Probebohrungen, die nächste Woche anfangen sollen. Wir wollen Verschiebung und volle Aufklärung 
der Landesregierung, bevor wir die Sache mitvertreten können!" Für die das Projekt durchführende 
PWK war die Verzögerung auf taktische Rücksichten wegen der bevorstehenden Bundestagswahl zu-
rückzuführen. Vgl. PWK-Geschäftsführer Scheuten, in: Niederschrift der 4. Sitzung des juristisch-
kaufmännischen Beraterkreises der PWK am 29.9.1976 in Essen. In: Archiv der E.on Energie AG. 

70 Vgl. Kap. Das Standorterkundungsprogramm und der Stopp der Probebohrungen. 


